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Amtliche Bekanntmachungen
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Versorgungsabgaben für  
angestellte Ärztinnen und Ärzte

Durch die Neufestsetzung der Beiträge in der gesetzlichen Renten
versicherung ab 01.01.2026 ändern sich vom gleichen Zeitpunkt an  
die Versorgungsabgaben für angestellte Ärztinnen und Ärzte in der 
Nordrheinischen Ärzteversorgung.

Aufgrund dieser Änderung der Beiträge in der gesetzlichen Renten
versicherung betragen die Versorgungsabgaben für angestellte  
Ärztinnen und Ärzte in der Nordrheinischen Ärzteversorgung:

a)	� Versorgungsabgabe gemäß § 21 (1) der Satzung der Nordrheinischen 
Ärzteversorgung

	� Angestellte Ärztinnen und Ärzte, die sich zugunsten der Nord
rheinischen Ärzteversorgung von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung haben befreien lassen und die ein 
Bruttoarbeitsentgelt von mindestens € 8.450,00 monatlich erhalten, 
leisten Versorgungsabgaben in Höhe von € 1.571,70 monatlich.

b)	� Versorgungsabgabe gemäß § 34 der Satzung der Nordrheinischen  
Ärzteversorgung

	� Angestellte Ärztinnen und Ärzte, die sich nicht von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung haben befreien lassen und 
deren Bruttoarbeitsentgelt mindestens € 8.450,00 monatlich beträgt, 
haben Versorgungsabgaben in Höhe von € 471,51 monatlich zu leisten.

c)	� Versorgungsabgabe gemäß § 21 (2) der Satzung der Nordrheinischen 
Ärzteversorgung

	� Beamtinnen und Beamte auf Widerruf/Zeit, deren Gehalt mindestens 
€ 8.450,00 monatlich beträgt, leisten Versorgungsabgaben in Höhe 
von € 471,51 monatlich.

Angestellte Ärztinnen und Ärzte sowie Beamtinnen und Beamte auf 
Widerruf/Zeit, deren Bezüge unter dem oben angegebenen Satz von 
€ 8.450,00 monatlich liegen, leisten Versorgungsabgaben entsprechend 
den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. 3/10 der ihrem 
Gehalt entsprechenden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. 
Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt 18,6 % der 
monatlichen Bruttobezüge.

Amtliche Bekanntmachungen der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

Alle Amtlichen Bekanntmachungen der Kassenärztlichen Vereinigung 
Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts – finden Sie im  
Internet unter www.kvno.de 
(§ 16 der Satzung).

Dort erfolgen in der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“  
sämtliche Veröffentlichungen insbesondere der Satzung und sonstiger  
allgemeiner Bestimmungen wie dem Honorarverteilungsmaßstab 
(HVM) sowie der Verträge und Richtlinien, soweit sie Rechte und 
Pflichten der Mitglieder betreffen.

Kurzlink: www.kvno.de/bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen treten – soweit in der Bekanntmachung  
kein anderer Zeitpunkt festgesetzt ist – am achten Tage nach der  
Veröffentlichung (Einstelldatum ins Internet) in Kraft. 

Ausschreibung von Vertragsarztsitzen

In den Amtlichen Bekanntmachungen werden alle im Landesteil Nord
rhein nachzubesetzenden Vertragsarztsitze/Psychotherapeutensitze 
mit der geltenden Bewerbungsfrist ausgeschrieben (§ 103 Abs. 4  
Satz 1 SGB V).

Bedarfsplanung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen

In den Amtlichen Bekanntmachungen wird die Anordnung und  
Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen auf Beschluss des  
Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen veröffentlicht  
(§§ 16 Abs. 7, 16 b Abs. 4 Ärzte-ZV).
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